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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

 
1. MarkenG: Werktitelschutz für fiktive Figur 

Urteil vom 04.12.2025, Az: I ZR 219/24  

2. MarkenG, BGB: elektronische Anzeige von Werbung als markenverletzende 
Handlung 
Urteil vom 22.10.2025, Az: I ZR 220/24  

3. AufenthG: Bejahung von Fluchtgefahr 
Beschluss vom 20.10.2025, Az: XIII ZB 73/22  

4. StGB: Rädelsführerschaft als tatbezogenes Merkmal 
Beschluss vom 20.08.2025, Az: 3 StR 100/25  

 

Urteile und Beschlüsse:

 
1. MarkenG: Werktitelschutz für fiktive Figur 

Urteil vom 04.12.2025, Az: I ZR 219/24 
a) Dem Namen (oder der sonstigen Bezeichnung) einer fiktiven Figur aus einem Ro-
man-, Bühnen- oder Filmwerk kann als Werkteil grundsätzlich Werktitelschutz zu-
kommen. 
 
b) Dem Namen einer fiktiven Figur kann nur dann Titelschutz zukommen, wenn es 
sich bei der Figur selbst um ein Werk im zeichenrechtlichen Sinn, also um ein immate-
rielles Arbeitsergebnis handelt, das als Gegenstand des Rechts- und Geschäftsverkehrs 
nach der Verkehrsanschauung bezeichnungsfähig ist. Die dafür notwendige (eigen-
ständige) Bezeichnungsfähigkeit einer fiktiven Figur erfordert eine gewisse Selbstän-
digkeit und eigenständige Bekanntheit der Figur gegenüber dem Grundwerk. 
 
c) Die für die Bezeichnungsfähigkeit einer fiktiven Figur als kennzeichenrechtliches 
Werk(teil) erforderliche Selbständigkeit muss sich aus ihrer Verwendung in dem 
Grundwerk ergeben. Die Figur muss darin so individualisiert sein, dass sie vom Ver-
kehr als selbständig und vom Grundwerk losgelöst wahrgenommen wird. Die Ver-
knüpfung mit dem Grundwerk verbietet es, Anhaltspunkte für die Selbständigkeit der 
Figur außerhalb davon zu suchen. 
 
d) Der Werktitelschutz entsteht grundsätzlich mit der Aufnahme der Benutzung eines 
unterscheidungskräftigen Titels im geschäftlichen Verkehr im Inland. Voraussetzung 
für die Entstehung ist eine kennzeichenmäßige Benutzung; die Bezeichnung muss als 
Werktitel benutzt werden (Fortführung von BGH, Urteil vom 29. April 1999 - I ZR 
152/96 , GRUR 2000, 70 [juris Rn. 35] = WRP 1999, 1279 - SZENE; Urteil vom 18. 
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Juni 2009 - I ZR 47/07 , GRUR 2010, 156 [juris Rn. 15] = WRP 2010, 266 - EIFEL-
ZEITUNG; Urteil vom 12. November 2009 - I ZR 183/07 , GRUR 2010, 642 [juris 
Rn. 36] = WRP 2010, 764 [BGH 12.11.2009 - I ZR 210/07] - WM-Marken). 
  
 

  

2. MarkenG, BGB: elektronische Anzeige von Werbung als markenverletzende 
Handlung 
Urteil vom 22.10.2025, Az: I ZR 220/24 
a) Bestehen die dem Beklagten vorgeworfenen markenverletzenden Handlungen in der 
elektronischen Anzeige von Werbung und Verkaufsangeboten für Waren, ist davon 
auszugehen, dass diese Hand-lungen in dem Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats began-
gen worden sind, in dem sich die Verbraucher oder Händler befinden, an die sich diese 
Werbung und diese Verkaufsangebote richten, und zwar ungeachtet dessen, dass der 
Beklagte in dem Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats niederge-lassen ist, dass 
sich der von ihm benutzte Server des elektronischen Netzes in dem Hoheitsgebiet ei-
nes anderen Mitgliedstaats befindet oder dass sich die Waren, die den Gegenstand der 
Werbung und Verkaufsangebote bilden, in dem Hoheitsgebiet eines anderen Mitglied-
staats befinden (An-schluss an EuGH, Urteil vom 5. September 2019 - C-172/18 , 
GRUR 2019, 1047 [BGH 06.06.2019 - I ZR 150/18] [juris Rn. 46 f.] = WRP 2019, 
1437 - AMS Neve u.a. und EuGH, Urteil vom 27. April 2023 - C-104/22 , GRUR 
2023, 805 [juris Rn. 41 f.] = WRP 2023, 678 - Lännen MCE; Aufgabe von BGH, Ur-
teil vom 9. November 2017 - I ZR 164/16 , GRUR 2018, 84 [juris Rn. 31] = WRP 
2018, 77 - Parfümmarken). 
 
b) Zu den widerrechtlich gekennzeichneten Waren, zu denen der Verletzer Auskunft 
erteilen muss, gehören auch Waren, an denen das Recht des Inhabers der Marke zwar 
erschöpft ist, deren Vertrieb sich der Markeninhaber jedoch aus berechtigten Gründen 
widersetzen kann. 
 
c) Sind die Markenrechte an den vom Verletzer vertriebenen Waren erschöpft, beste-
hen die Marken-verletzungen in der Art und Weise der Präsentation der Waren durch 
den Verletzer und kann eine Beteiligung der Lieferanten und anderer Vorbesitzer der 
Waren hieran nicht festgestellt werden, ist die Geltendmachung des Auskunftsan-
spruchs durch den Markeninhaber hinsichtlich der Lieferanten und anderer Vorbesitzer 
regelmäßig unverhältnismäßig mit der Folge, dass insoweit Auskunft aus-nahmsweise 
nicht zu erteilen ist. 
  
 

  

3. AufenthG: Bejahung von Fluchtgefahr 
Beschluss vom 20.10.2025, Az: XIII ZB 73/22 
Fluchtgefahr kann auch im Anwendungsbereich der Rückführungsrichtlinie nur bei 
Vorliegen eines Vermutungstatbestands des § 62 Abs. 3a AufenthG oder eines konkre-
ten Anhaltspunkts gemäß § 62 Abs. 3b AufenthG unter Vornahme einer stets erforder-
lichen Gesamtwürdigung aller Umstände bejaht werden. 
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4. StGB: Rädelsführerschaft als tatbezogenes Merkmal 
Beschluss vom 20.08.2025, Az: 3 StR 100/25 
1. Zum Gründen einer terroristischen Vereinigung durch Erteilung einer für das Verei-
nigungsziel bedeutsamen Zusage. 
 
2. Die Rädelsführerschaft ist ein tatbezogenes und kein besonderes persönliches Merk-
mal im Sinne des § 28 Abs. 2 StGB . 
  
  

 

 


